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[Eigentumswohnung (3 bis 4 Zimmer)]

sie lediglich die wesentlichen Anlagen enthalt.

schnitt- und Ansichtszeichnungen.

14.30 Uhr einsehen.

Die Internetversion unterscheidet sich von dem Originalgutachten nur dadurch, dass

Folgende Anlagen sind der Internetversion nicht beigefligt: Stadtplan sowie Gebaude-

Sie kénnen das Originalgutachten auf der zustandigen Serviceeinheit von Montag bis
Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und zuséatzlich Donnerstag von 13.30 bis

Internetversion
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1.0 Allgemeine Angaben:

Beschluss vom 24. Juni 2025:

Der unterzeichnende Sachverstandige wurde vom Amtsgericht Dusseldorf mit Be-
schluss vom 24. Juni 2025 als Sachverstandiger bestellt mit dem Auftrage, sich gutacht-
lich zur Frage der Bewertung des Wohnungs- und Teileigentums Nr. 1 zu auf3ern.

Gegenstand des Gutachtens ist die wertmafige Erfassung aller Gebaudeteile und bau-
lichen Betriebsvorrichtungen, Grundstuckswert einschl. Grundstlckseinrichtungen des
Wohnungs- und Teileigentums Nr. 1 zum Wertermittlungsstichtag 19.09.2025.

Im vorliegenden Bewertungsfall entspricht der Qualitatsstichtag dem Wertermittlungs-
stichtag (Qualitatsstichtag = Zeitpunkt, auf den sich der fur die Wertermittiung maf3geb-
liche Grundstlckszustand bezieht).

Das Gutachten wird unter Berlcksichtigung der Immobilienwertermittlungsverordnung
(ImmoWertV), den Wertermittlungsrichtlinien sowie der gangigen Wertermittlungslitera-
tur erstellt.

Als Unterlagen fur dieses Gutachten dienten:

- Gutachten des Unterzeichnenden vom 09.01.2023,

- Grundbuchauszug vom 15.05.2025,

- Einsicht in das Grundbuch am 07.07.2025,

- Ruckfrage beim Planungsamt, Wohnungsamt und Gutachterausschuss,
Ortsbesichtigung.

Die Ortsbesichtigung wurde am 19.09.2025 in Gegenwart der neuen Miteigentimerin
und des Mieters vom Unterzeichnenden durchgeflihrt. Die Garage, der angrenzende
Abstellraum sowie der Kellerraum Nr. 3 konnte im Inneren nicht besichtigt werden.

WEG-Verwalter: Eigenverwaltung der Wohnungseigentumsanlage.

Das Gutachten wird in 4facher Ausfertigung und als E-Akte erstellt und umfasst
27 Seiten sowie 14 Seiten Anlagen inkl. 8 Fotos.
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2.0 Grundbuchangaben:

Die zu bewertende Wohnungs- und Teileigentumseinheit ist eingetragen im Amtsgericht
Dusseldorf,

Ifd. Nr. 1, Flur 8, Flurstick 19 mit 763 m? Grolie.

Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch von Gerresheim, Blatt 12782:

55/100 Miteigentumsanteile an vorbezeichnetem Grundstuck, verbunden mit dem Son-
dereigentum an der im Aufteilungsplan mit Nr. 1 bezeichneten Wohnung, im Erdge-
schoss gelegen, nebst vier Kellerraumen im Kellergeschoss, einer Garage und einem
Abstellraum zwischen Garage und Erdgeschoss gelegen.

Eigentimer: Aus datenschutzrechtlichen Grinden ausgeblendet — zu je 1/2
Anteil.

In Abt. Il bestehen folgende Eintragungen:

Lfd. Nr. 5: Die Teilungsversteigerung ist angeordnet, 083 K 010/22. Eingetragen am
19. Juli 2022.

Lfd. Nr. 6: Die Wiederversteigerung ist angeordnet (Amtsgericht Dusseldorf, 84 K
11/25). Eingetragen am 15.05.2025.

Entsprechend Weisung des Amtsgerichtes Dusseldorf wird fir das Bewertungsobjekt
ein unbelasteter Verkehrswert ermittelt. Vorgenannte Rechte in Abt. Il werden als wert-
neutral angesehen und bleiben in der weiteren Bewertung unbertcksichtigt.

Auf die Eintragungen in Abt. Ill wird weiter nicht Bezug genommen, da der Stand der
Valuten nicht bekannt und auch nicht Gegenstand der hier anstehenden Bewertung ist.

Hinweis: Das Grundbuch wurde in Bezug auf die neue Miteigentiimerin noch nicht be-
richtigt.

Auf dem Bewertungsgrundstuck ist entsprechend Internetabfrage vom 23.09.2025 keine
Baulast eingetragen.
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Fur die ETW Nr. 1 besteht, entsprechend telefonischer Nachfrage beim Amt flir Woh-
nungswesen vom 04.01.2021, ,keine Belegungs- und Mietbindung nach dem a) Woh-
nungsbindungsgesetz (WoBindG), b) Gesetz (iber die soziale Wohnraumférderung
(WoFG) oder c) Gesetz zur Férderung und Nutzung von Wohnraum fiir das Land Nord-
rhein-Westfalen (WFNG-NRW)*.

In der weiteren Bewertung wird unterstellt, dass weiterhin ,keine Belegungs- und Miet-
bindung nach dem a) Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), b) Gesetz (iber die soziale
Wohnraumférderung (WoFG) oder c) Gesetz zur Férderung und Nutzung von Wohn-
raum fiir das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG-NRW)* fur das Bewertungsobjekt be-
steht.

Ausweislich der Teilungserklarung ist zugunsten der ETW Nr. 1 ein Sondernutzungs-
recht an dem Gartenteil im Lageplan mit Nr. 1 bezeichnet vereinbart.
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3.0 Grundstiicksbeschreibung:

Das Bewertungsgrundstuck liegt in einem voll erschlossenen reinen Wohngebiet im
Ortsteilbereich Dusseldorf-Gerresheim.

Der Stadtteil Gerresheim befindet sich im Stadtbezirk 7 und liegt rd. 5 km &stlich des
Innenstadtbereiches.

Durch das ausgewogenen Verhaltnis zwischen Einfamilienhauser, Mietshauser und
Wohnungseigentumsanlagen, die gewachsenen Strukturen, der historische Ortskern
um das Neusser Tor und den Gerricusplatz, die Einkaufsmaoglichkeiten im Bereich der
Benderstralle, die angrenzenden Naherholungsgebiete (Grafenberger Wald) konnte
sich ein gesuchtes und attraktives Stadtviertel entwickeln.

Im Sudwesten des Stadtteiles liegt ein ausgedehntes Kleinsiedlungsgebiet mit ver-
schiedensten Varianten des individuellen Wohnungsbaus.

Im Sitden befindet sich das ehemalige Industriegebiet der Glashitte Gerresheim GmbH
sowie angrenzend ein neues Gewerbegebiet. FUr das ehemalige ,Glashdtten“Areal ist
die Entwicklung eines urbanen Quartiers mit unterschiedlichen Wohntypologien, Ge-
werbe- und Dienstleistungsangeboten und der Integration eines Einzelhandelsstandor-
tes in das bestehende Zentrum ,HeyestralBe-Siid“ geplant.

Als Hauptverbindung zur City dienen die Dreher - und Ludenberger Stral3e.

Die Nahverkehrsanbindung erfolgt Uber verschiedene Buslinien, Straldenbahn- und
S-Bahnverbindungen.

Das angrenzende Gebiet im Bewertungsbereich ist in Uberwiegend 1geschossiger offe-
ner Bauweise voll bebaut.

Entsprechend dem vorhandenen Umfeld kann hier von einem Wohngebiet mittlerer bis
guter Wohnqualitat gesprochen werden.

Entsprechend Durchfuhrungsplan Nr. 5979/002 ist das Gebiet als Wohngebiet ausge-
wiesen.

Die angrenzenden Stral3en sind als offentliche Stral3en voll ausgebaut mit allen Versor-
gungsleitungen einschl. Burgersteigen.



Seite 7 Dusseldorf, Im Heidewinkel 29, ETW/TE Nr. 1 13.10.2025
Geschafts-Nr. 84 K 11/25

Die Stral’e Im Heidewinkel ist rd. 10,0 m breit und als Sackgasse mit Wendeplatz aus-
gebaut.

Bus- und StralRenbahnverbindungen sind in unmittelbarer Nahe vorhanden.
Die Entfernung bis Geschaftsgebiet ,Gerresheim*® betragt rd. 750 m.
Erforderliche Infrastrukturen sind ausreichend in unmittelbarer Nahe vorhanden.

Besonders storende Betriebe und Anlagen sind nicht benachbart. Nordlich verlauft die
Bundesstralde B7 ,Bergische Landstralle” mit Strallenbahntrasse als innerstadtische
Hauptdurchgangsstralde. Es ist zeitweise mit starkeren Verkehrsimmissionen zu rech-
nen.

Die Hohenlage des Grundstucks zu den Stral3en und Nachbargrenzen ist normal.

Als Baugrund ist, soweit feststellbar, tragfahiger sandiger Kiesboden vorhanden. Bau-
grunduntersuchungen sowie Untersuchungen madglicher Altlasten sind nicht durchge-
fuhrt. Auffalligkeiten hinsichtlich Kontaminierungen wurden optisch nicht festgestellt.
Auskunfte aus dem Kataster fur Altablagerungen und Altstandorte der Stadt Dusseldorf
wurden aufgrund von Unauffalligkeiten nicht eingeholt.

FiUr das Bewertungsgrundstick wird eine Kampfmittelfreiheit unterstellt.

Soweit aus vorliegenden Unterlagen ersichtlich, bestehen keine nachbarlichen Gemein-
samkeiten.

Das Bewertungsgrundstuck hat eine ungefahre Rechteckform mit rd. 22,00 m Frontlan-
ge und rd. 35,00 m Tiefe und ist mit einem voll unterkellerten 1geschossigen Wohnhaus
und einer Garage bebaut.

Das Grundstuck ist im derzeitigen Zustand, soweit bekannt, als voll erschlossen anzu-
sehen. Erschliefungskosten sind, entsprechend Internetabfrage vom 23.09.2025, nicht
mehr zu entrichten. Weitere Abgaben/Beitragspflichten nach § 8 KAG NRW (Kommu-
nalabgabegesetz) - Erweiterung und Verbesserung von Stralden - bleiben hiervon unbe-
rucksichtigt. Eine schriftliche Anfrage wurde nicht durchgefuhrt.
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4.0 Objektbeschreibung:

4.1 Planungskonzeption:

Im Stadtteil Dusseldorf-Gerresheim gelegenes voll unterkellertes 1geschossiges Wohn-
haus als Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 2 Wohneinheiten und einer Garage.

Das Wohnungseigentum ist durch Teilung gemald WEG im Jahr 1998 begrundet wor-
den.

Zu bewertendes Wohnungs- und Teileigentum Nr. 1, im Erdgeschoss gelegen, mit rd.
106 m? GroRe aufgeteilt entsprechend Ortlichkeit in 3 Zimmer, Kiiche, Diele,
Windfang, Garderobe, Bad, WC. Einem rd. 5 m? gro3en Abstellraum zwischen dem
Erdgeschoss und der Garage gelegen, rd. 70 m? Nebenflache im Kellergeschoss mit
Innentreppe zum Erdgeschoss sowie einer Garage.

Die ehemaligen Kellerraume Nr. 1, 2 und 3 wurden nachtraglich ausgebaut. Eine ent-
sprechende baurechtliche Genehmigung (Bauschein Nr. 23-BA-1501/09) wurde 2009
erteilt. Der Kellerraum Nr. 4 ist ohne baurechtliche Genehmigung ausgebaut. Im Be-
reich des Kellerraumes Nr. 3 ist, abweichend von der vorgenannten nachtraglichen Ge-
nehmigung, eine WC-Anlage eingebaut. Eine Anderung der Teilungserklarung liegt al-
lerdings nicht vor.

Es wird eine formelle und materielle Legalitat der baulichen Anlagen unterstellt.

Baujahr: Gebrauchsabnahme 25.10.1957, Umnutzung des Speichers in ,Neben- und
Géastezimmer” bzw. durch Nachtrag in ,Bad, Abstellraum und Arbeiten” - Ge-
brauchsabnahme 15.12.2000, nachtragliche Genehmigung der ,Nutzung von
3 Rdumen im Untergeschoss als Nebenrdume sowie ein WC* im Jahr 2009
sowie spatere Teilmodernisierungen.

Aufgrund des Baualters (68 Jahre), unter Berucksichtigung des baulichen Zustandes
und einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren wird in der weiteren Bewertung eine
Restnutzungsdauer von 31 Jahren ermittelt.
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Bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer bzw. Alterswertminderung wurde das in der
WertR veroffentlichte ,Modell zur Ableitung der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer fiir
Wohngebéude unter Berticksichtigung von Modernisierungen® (das Modell kann analog
auch bei der Bewertung von Verwaltung-, Buro- und Geschaftsgebaude angewandt
werden) unter sachverstandiger Wurdigung — hier mittlerer Modernisierungsgrad (7 Mo-
dernisierungs-Punkte) — angewandt.

4.2 Baubeschreibung: (in Kurzform - es werden nur die dominie-
renden Ausstattungs- und Ausfithrungsmerkmale aufgefiihrt)

Die Garage, der angrenzende Abstellraum sowie der Kellerraum Nr. 3 konnte im Inne-
ren nicht besichtigt werden.

Baukonstruktion:

Fundamente: Betonstreifenfundamente.

Umfassungsw.: 30,00 cm Stahlbeton und Mauerwerk.

Innenwande: 24,00 cm Stahlbeton und Mauerwerk sowie Leichtbauwande.

Kellerdecke: Stahlbeton.

Geschossdecke: Stahlbeton.

Fassaden: Zementputz mit Farbanstrich und Riemchensockel.

Bedachung: Ziegeldach auf Holzdachstuhl. Dachrinnen und Abfallrohre in
Zinkblech. Gauben teilw. verschiefert.

Treppe: Gescholtreppe Stahlbeton mit Kunststein-Belag. Aul3entreppe in
den Garten Stahlkonstruktion.

Garage: Massive Ausfuhrung mit Sektionaltoranlage.

Technische Anlagen:

Heizung: Gasgefeuerte Zentralheizung.

Versorgungsiltg.: Strom, Gas, Wasser, Kanal, Telefon, sind als Hausanschlisse
vorhanden.

Elt.-Install.: Soweit feststellbar, in baujahrstypischer Ausfuhrung mit zwi-

schenzeitlicher Teilmodernisierung.
Sonstige Anlagen: Offene Kaminanlage.
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Innenausbau:
Fenster:

Tulren:
FuRboden:
Heizung:
Warmwasser:

Wandflachen:

Elt.-Install.:

Sani-Install.:

AufBBenanlagen:
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Kunststofffenster mit Isolierverglasung und teilw. Rollladen. Im
Spitzboden teilw. Dachflachenfenster.

Abgesperrte Holztiren mit Holzfutter und Bekleidung, teilw. Glas-
fUllungstiren.

Nutzungsbereiche mit Laminat-, Parkett- und Fliesenbelag. Sani-
tarbereiche Fliesenbelag.

Uber Zentralheizung mit Stahlradiatoren und Thermostatventilen.
Uber Heizung.

Verputzt, tapeziert und gestrichen. Sanitarbereiche umlaufend
ca. turhoch bzw. bis 2,10 m hoch verfliest.

Unterputzanlage mit Anschlissen in allen Raumen und Absiche-
rung, soweit feststellbar, in baujahrstypischer Ausfihrung mit
zwischenzeitlicher Teilmodernisierung.

Kiache mit Vorrichtungen fur Installationsanschlisse. Bad EG mit
Einbaudusche, Einbauwanne, 2 Waschtische, Bidet und WC.
WC-Anlage im EG und WC im KG mit Waschtisch. Alle Objekte
weill mit verchromten Armaturen einfacher bis mittlerer Qualitat.

Zuwegung Unterbau mit Betonsteinplatten und -pflaster. Einfrie-
digung. Rasen sowie geringfugige Bepflanzung. Vereinzelt
GroRbaume.

Die vorhandene Grundrisskonzeption ist als zeitgemal zu bezeichnen und entspricht im
Wesentlichen den heutigen Anforderungen an 3-Zimmer-Wohnungen.

Die innere und aulRere Ausstattung des besichtigten Bereiches ist als zweckentspre-
chend und in mittlerer Ausfuhrung anzusehen.

Alle Rdume sind ausreichend grol3 bemessen. Belichtungs- und Beluftungsverhaltnisse
sind, soweit feststellbar, in allen Fallen ausreichend.

Der bauliche Zustand der konstruktiven Bauteile sowie die Beschaffenheit der Installati-
onen sind, soweit optisch feststellbar, normal.
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FUr den Bereich von Baumangel und Bauschaden wurden folgende Feststellungen ge-
troffen: Das Vordach sowie das Dach der Garage weist umfangreiche Feuchtigkeits-
schaden auf. Der Balkon der ETW Nr. 2 weist am Randbereich und Unterseite Feuch-
tigkeitsschaden auf. Nach mundlicher bzw. schriftlicher Aussage eines Miteigentimers
war der Kellerbereich durch das Startregenphanomen aus dem Jahr 2021 betroffen.
Hiernach soll Wasser in grof3en Teilen des Kellers gestanden haben. Trocknungsmaf-
nahmen wurden durchgeflhrt. Nach Aussage wurden aber keine weiteren Sanierungs-
mafRnahmen durchgefuhrt. Vorgenannte Baumangel und Bauschaden werden in der
weiteren Bewertung angemessen berucksichtigt.

Bei nachtraglicher Feststellung von moglichen versteckten Baumangeln und Bauscha-
den ist dieses Gutachten entsprechend zu berichtigen. Funktionspriufungen der techni-
schen Anlagen wurden nicht durchgefuhrt.

Das Vorhandensein von gesundheitsschadigenden und gefahrlichen Baumaterialien
kann weder bestatigt noch verneint werden, da hierfur detaillierte Spezialuntersuchun-
gen erforderlich sind.

Fir die Beurteilung des Gesamteindrucks und der allgemeinen Verwertbarkeit sind die
ublichen Kriterien heranzuziehen.

Die Standortlage des Bewertungsgrundsticks innerhalb der Ortslage von Dusseldorf-
Gerresheim in Verbindung mit allen vorhandenen Infrastrukturen ist als normal zu be-
zeichnen.

Die allgemeine Verwertbarkeit der Raume und die Verkauflichkeit der Wohnungs- und
Teileigentumseinheit sind als gegeben anzusehen.

Untersuchungen hinsichtlich Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), Gebau-
deenergiegesetz (GEG) und Trinkwasserverordnung wurden nicht angestellt, soweit in
diesem Gutachten nicht weiter ausgefuhrt.

Ein Energieausweis hat vorgelegen und wird diesem Gutachten als Anlage (Kopie) bei-
gefugt. Ausstellungsdatum des Energieausweises: 28.04.2014.

Berechnet wurde bedarfsabhangig. Berechneter Energiebedarf des Gebaudes: Primar-
energiebedarf: 180,8 kWh/(m?a), Endenergiebedarf: 160,8 kWh/(m?a). Die Berechnun-
gen des Energieausweises wurden nicht Uberpruft.
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Abweichungen zu den gultigen Anforderungen in Bezug auf Warmeschutz stellen kei-
nen direkten Baumangel oder Bauschaden dar und werden bei der Ermittlung der Rest-
nutzungsdauer, der Instandhaltungsmafinahmen und einer Marktanpassung sowie ge-
gebenenfalls in Form einer Nachrustpflicht bertcksichtigt.

Hierbei sind die Gepflogenheiten des oértlichen Immobilienmarktes zu bericksichtigen.
Aufgrund des Umfanges der Ortsbesichtigung und mangelnder Kenntnis kann nicht ab-
schlie®end beurteilt werden, ob die Nachrustpflichten ausreichend erflllt sind.

Zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung war die ETW/TE Nr. 1 bewohnt bzw. genutzt.

Das Objekt macht in der Gesamtheit einen normal gehaltenen Eindruck unter Einbezie-
hung baujahrsbedingter Konzeption und Ausstattung. Teilweise wurden Modernisie-
rungsmalnahmen durchgeflhrt: Modernisierung des Hausstroms ca. 2010, neue Hei-
zungsanlage ca. 2013/14, Dachisolierung ca. 2017, ETW/TE Nr. 1 weiterer Innenaus-
bau ohne Datumsangaben, Erneuerung der Warmwasserversorgung ohne Datum. Das
Gebaude entspricht, bis auf die vorgenannten Modernisierungsmaflinahmen, einer bau-
zeittypischen Errichtung insbesondere in Bezug auf Schall- und Warmeschutzmalinah-
men.
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5.0 Wertermittlungsverfahren:

Entsprechend § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) ,durch den Preis be-
stimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewdhnlichen Ge-
schéftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatséchlichen Eigenschaften,
der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstiickes oder des sonstigen Ge-
genstands der Wertermittlung ohne Rlicksicht auf ungewdhnliche oder persénliche Ver-
héltnisse zu erzielen wére.*

In der Immobilienwertermittiungsverordnung (ImmoWertV) sowie der einschlagigen Be-
wertungsliteratur werden verschiedene Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes
(Marktwertes) aufgeflhrt.

Entsprechend ImmoWertV § 6 sind fur die Wertermittlung das Vergleichs-, das Sach-
und das Ertragswertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die drei
Wertermittlungsverfahren sind grundsatzlich gleichrangig.

Das Vergleichswertverfahren §§ 24-26 ImmoWertV basiert auf der Uberlegung, den
Verkehrswert einer Immobilie aus einer ausreichenden Zahl von Vergleichspreisen zu
ermitteln.

Das Ertragswertverfahren ist in den § 27-34 ImmoWertV geregelt. Es eignet sich fur
die Verkehrswertermittiung von Immobilien, die Ublicherweise zur Ertragserzielung die-
nen, hier insbesondere Mietwohnhauser, Geschafts- und Gewerbegrundsticke.
Ausgangspunkt sind die marktiblich erzielbaren Ertrage (z.B. Mieten und Pachten).
Hiervon sind die uUblichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Verwaltungskosten, Mietaus-
fallwagnis, Instandhaltungskosten) abzuziehen. Der so ermittelte Jahresreinertrag des
Grundstuckes stellt die Verzinsung der Investition (sowohl in Grund und Boden als auch
in die Gebaude) dar. Aufgrund der zeitlich befristeten Nutzungsmaglichkeit der bauli-
chen Anlagen ist der Ertragsanteil des Bodens noch abzuziehen.

Der verbleibende Ertragswertanteil der baulichen Anlagen wird unter Berucksichtigung
ihrer Restnutzungsdauer kapitalisiert.

Der Ertragswert ergibt sich aus der Summe der kapitalisierten Ertrage sowie des Bo-
denwertes.
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Das Sachwertverfahren ist in den §§ 35-39 ImmoWertV geregelt und wird flr Immobi-
lien angewandt, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht; die Renditetberle-
gungen also eine untergeordnete Rolle spielen.

Es werden die Herstellungskosten der baulichen Anlagen und der sonstigen Anlagen
ermittelt und mit dem Bodenwert zum Sachwert zusammengefasst.

Die Herstellungskosten der baulichen Anlagen und der sonstigen Anlagen werden mit-
tels Normalherstellungskosten ermittelt. Im nachsten Schritt ist die Alterswertminderung
zu berucksichtigen. Die Alterswertminderung berechnet sich nach dem Verhaltnis der
Gesamtnutzungsdauer zur Restnutzungsdauer, wobei das Baujahr, der bauliche Zu-
stand, Mangel und Schaden, Modernisierungsmalinahmen und die Konzeption ange-
messen zu bertcksichtigen sind.

Bei der Wahl des Wertermittlungsverfahrens sind nach § 6 ImmoWertV die Art des
Bewertungsobjektes, der im gewohnlichen Geschaftsverkehr bestehenden Gepflogen-
heiten und der sonstigen Umstande des Einzelfalles, insbesondere der zur Verfugung
stehenden Daten zu bertcksichtigen.

Bezogen auf die Art des Bewertungsobjektes und der bestehenden Gepflogenheiten im
gewohnlichen Geschaftsverkehr Iasst sich eine generelle, nicht abschlielRende Untertei-
lung zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens aufstellen:

Vergleichswertverfahren: Bodenwertanteile,
unbebaute Grundstucke,
Eigentumswohnungen,

Ertragswertverfahren: Mietwohnhauser,
gemischt genutzte Grundstulcke,
gewerblich-industriell genutzte Grundstticke,

Sachwertverfahren: Ein- und Zweifamilienhauser

Grundlage fur die Verfahrenswahl ist nach den Gepflogenheiten des gewohnlichen Ge-
schaftsverkehrs die objektive Nutzbarkeit des Grundstlckes/Bewertungsobjektes. Auf
subjektive Nutzungsabsichten kommt es nicht an. Weiterhin sind zur Verfligung stehen-
de Daten sowie sonstige Umstande des Einzelfalles zu bericksichtigen.
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Bei dem vorliegenden Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung
mit Garage.

Entsprechend der oben genannten Unterteilung, den Gepflogenheiten des gewohnli-
chen Geschaftsverkehrs, der sonstigen Umstande und der zur Verfligung stehenden
Daten wird flr das Bewertungsobjekt das Vergleichswert- und das Ertragswertverfahren
durchgefuhrt.
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6.0 Vergleichswertverfahren:

Bei der Anwendung des Vergleichswertverfahrens gehen die dem gewohnlichen Ge-
schaftsverkehr entsprechenden Marktverhaltnisse unmittelbar dadurch in die Werter-
mittlung ein, dass zum Preisvergleich moglichst wertermittlungsstichtagsnahe Kaufprei-
se hinreichend vergleichbarer Grundsticke herangezogen werden, die auf dem Grund-
sticksmarkt erzielt worden sind.

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung mit Garage
innerhalb einer Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 2 Wohneinheiten und einer
Garage.

ETW Nr. 1 mit rd. 106 m? Wohnungsgrofie und rd. 75 m? Nebenflache,

Baujahr = 1957, teilmodernisierte Ausstattung und Zustand, Geschosslage = EG und
Neben-/ Kellerraume im KG, ohne Aufzugsanlage, soweit feststellbar, vermietet, frei
finanziert.

Die Ableitung des Verkehrswertes auf der Grundlage des Vergleichswertverfahrens
kann aufgrund einer nicht ausreichenden Zahl von geeigneten Vergleichspreisen sowie
einer unzureichenden zeitlichen Nahe zum Wertermittlungsstichtag nicht marktgerecht
ermittelt werden. Entsprechend § 24 Abs. 1 ImmoWertV konnen bei bebauten Grund-
sticken neben oder anstelle von Vergleichspreisen auch Vergleichsfaktoren herange-
zogen werden. Bei Eigentumswohnungen dienen Ublicherweise als Vergleichsfaktoren
so genannte Gebaudefaktoren (EUR/Wohnflache).

In der weiteren Bewertung wird ein Vergleichspreis unter Berucksichtigung der Markt-/
Immobilienrichtwertkarte veroffentlicht durch den Gutachterausschuss fur Grundstucks-
werte in der Landeshauptstadt Dusseldorf Stand 01.01.2025, der Umrechnungskoeffi-
zienten veroffentlicht im Grundstlicksmarktbericht Stand 01.01.2025, ermittelt. Internet-
recherchen wurden erstellt, jedoch aufgrund unzureichender Vergleichskriterien und
unzureichender Anzahl fur dieses Vergleichsverfahren nicht zugrunde gelegt.

Fur den Bewertungsbereich ist entsprechend Markt-/ Immobilienrichtwertkarte ein Wert
von 2.000/4.300, Stand 01.01.2025, veroffentlicht, somit typisches Baujahr = 2.000 mit
Gebaudefaktor 4.300,- EUR/m? Wohnflache.
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Erlauterung zu Markt-/ Immobilienrichtwerten entsprechend Markt-/ Immobilienricht-
wertkarte:

~Sondereigentum an der Wohnung mit dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschatftli-
chen Eigentum einschlie8lich Grund und Boden, Wohnungsgré8e von ca. 60-120 m?
bezugsfrei, Freifinanzierung, modernisiert (neuzeitliche Ausstattung), Geb&ude mit
mehr als 6 Wohneinheiten.”

Zur Erfassung der Wertunterschiede dienen Umrechnungskoeffizienten, die im Grund-
stucksmarktbericht und in der Markt-/ Immobilienrichtwertkarte veroffentlicht sind. Wenn
die Summe der Abweichungen +/- 35 % uUbersteigt ist zu prufen, ob ein anderer Markt-/
Immobilienrichtwert zum Vergleich geeigneter ist.

Die Zu- und Abschlage sind, entsprechend Grundstlicksmarktbericht, als Faktoren zu
berucksichtigen. Bei der Anwendung von mehreren Zu- und Abschlagen sind die ange-
gebenen Prozente zunachst in Faktoren umzurechnen und dann mit dem Markt-/ Im-
mobilienrichtwert zu multiplizieren. Die Prozentangaben sind zur besseren sachver-
standigen Anwendbarkeit durch den Gutachterausschuss verdffentlicht worden. Bei ei-
ner additiven Anwendung der Zu- und Abschlage konnte der ermittelte Wert falschli-
cherweise unter Null sinken.

Als wertbeeinflussende Merkmale wurden sachverstandig ermittelt:

Lage, Alter, Wohnungsgrof3e, Modernisierungsgrad, Wohnungsausstattung, Entste-
hungstyp, Verkaufsumstande, Anzahl der Wohnungen/GréRe der Wohnungseigen-
tumsanlage, Mietsituation, Gebaudeart, Geschosslage, Wohnungsart, Verkehrsanbin-
dung, Denkmalschutz und Baujahrsgruppe.
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Somit ergibt sich folgender Vergleichspreis:
ETW/TE Nr. 1
Merkmal Norm Auspragung Zu/Abschlage [ETW
. als
(%] | Eaktor
Kaufzeitpunkt Jahrgang siehe Indizes 0%*' | 1,00
Lage Lagebezirk und Wohnlage | siehe Wohnlage -5% 0,95
Alter Verkaufsjahr-Baujahr siehe Altersfunktion| -11%*?| 0,89
Modernisierung neuzeitlich nicht modernisiert bis -20% -12,5%| 0,875
(nicht bei Neubauten)
WohnungsgréRe |60 - 120m? Appartment i.d.R. bis 40m? bis -20% 0% 1,00
iiber 120m? (gute Lagen) bis +20% 0% 1,00
Wohnungsausstatt. [mittel/gut sehr gut +10% 0% 1,00
einfach -10% 0% 1,00
Entstehungstyp Gebaude erstellt [Umwandlung -5% -5% 0,95
(nur bei Nachkriegsb.)  |in Wohnungseig.
Verkaufsumstande |an Dritte Verkauf an Mieter bis -10% 0% 1,00
Anzahl WE 7 bis 65 WE bis 6 WE bis +10% 10% 1,10
Uber 65 WE bis -10% 0% 1,00
Mietsituation Eigennutzung vermietet -5% -5% 0,95
Gebaudeart reines Wohngeb.|Mischnutzung bis -5% 0% 1,00
Geschosslage 1.+2.0G Souterrain bis -10% 0% 1,00
ab 3.0G (i.d.R. mit Aufzug) 0% 0% 1,00
Dach- oder Terrasseng. +5% 0% 1,00
Wohnungsart Normalwohnung [Maisonette-Wohnung +10% 0% 1,00
Verkehrsanbindung [normal sehr gut +5% 0% 1,00
Denkmalschutz ohne vorhanden +10% 0% 1,00
(bei Vorkriegsbauten)
Baujahrsgruppe Neubauten/ Vorkriegsbau +10% 0% 1,00
Nachkriegsb.
0,734

*1 entsprechend Halbjahresbericht des Gutachterausschusses, Stand 01.07.2025
*2 erster tabellierter Abschlag bezlglich abweichendem Baujahr sowie sachverstandiger Einschatzung

Marktrichtwert

4.300,00

0,734

3.156,20

Die Zu-/Abschlage sind unter sachverstandiger Berlcksichtigung der vorgenannten
Merkmale, Norm, Auspragung im Vergleich zum Bewertungsobjekt ermittelt worden.
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Unter Bertcksichtigung der vorgenannten Auswertung ergibt sich folgender unbelaste-
ter vorlaufiger Vergleichswert:

ETW Nr. 1 mitrd. 106 m? x 3.150,00 EUR/m? = 333.900,00 EUR
Nebenraume mit rd. 75 m? x 3.150,00 EUR/m? x 0,80 = 189.000,00 EUR
(anteiliger Ansatz aufgrund des Ausstattungs- und Qualititsunterschiedes) 522.900,00 EUR

Vergleichbare Kaufpreise bzw. Kaufangebote fur Kfz-Stellplatze liegen im Randbereich
zwischen 11.000,- und 31.000,- EUR.

Bewertungsobjekt: Garage
Demnach unbelasteter vorlaufiger Vergleichswert: 18.000,00 EUR

Unter besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) sind, so-
weit nicht bereits im Wertermittlungsverfahren direkt bertcksichtigt, beispielsweise zu
verstehen:

- wirtschaftliche Uberalterung,

- ein Uberdurchschnittlicher Erhaltungszustand,

- Baumangel und Bauschaden — pauschaler Kostenansatz (-25.000,- EUR),

- anteilige Kostenpauschale zur Anderung der Teilungserklarung und baurechtli-
chen Nachtragsgenehmigung (-2.500,- EUR),

- Wert der Sondernutzungsrechte — siehe Seite 25 (10.000,- EUR),

- von den marktublich erzielbaren Ertragen erheblich abweichende Ertrage.

Somit ergibt sich folgender unbelasteter Vergleichswert:

unbelasteter vorlaufiger Vergleichswert = 522.900,00 EUR
Garage pauschal = 18.000,00 EUR
besondere objektspezifische Grundstliicksmerkmale = -17.500,00 EUR

unbelasteter Vergleichswert = 523.400,00 EUR
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7.0 Ermittlung des Bodenwertes:

Entsprechend § 40 ImmoWertV ist der Wert des Bodens vorrangig im Vergleichswert-
verfahren (§ 24 - 26) ohne Berucksichtigung der vorhandenen baulichen Anlagen zu
ermitteln.

Weiterhin kann der Bodenwert auch auf der Grundlage geeigneter Bodenrichtwerte er-
mittelt werden. Nach Auskunft durch den Gutachterausschuss fur Grundstuckswerte der
Stadt Dusseldorf liegen fur den Bewertungsbereich bzw. -fall keine ausreichenden Ver-
gleichspreise vor. Somit wird der Bodenwert nach dem Bodenrichtwertverfahren ermit-
telt.

7.1 Bodenrichtwert:

FUr den Bewertungsbereich ist ein Bodenrichtwert von 1.050,- EUR/m?, reines Wohn-
gebiet, Ein-/Zweifamilienhaus, 2geschossig, 40 m Tiefe, erschlieBungsbeitragsfrei,
Stand 01.01.2025, ausgewiesen.

7.2 Auswertung:

Der Bodenwert des Bewertungsgrundstlicks wird von vorgenanntem Richtwert abgelei-
tet. Die Abweichungen der wertbestimmenden Eigenschaften werden durch Zu- und
Abschlage zum/vom Bodenrichtwert bertcksichtigt.

Hinsichtlich der Infrastruktur und der Verkehrsanbindung an das ortliche sowie tUberort-
liche StralRennetz und dem ErschlieBungszustand ist das Bewertungsgrundstick mit
dem Bodenrichtwertgrundsttick vergleichbar.

Der Lagenachteil durch die unmittelbare Nahe zur Bundesstra’e B7 ,Bergische Land-
stralle” als innerstadtische Hauptdurchgangsstralie mit Strallenbahntrasse wird durch
den allgemeinen Lagevorteil des Bewertungsbereichs kompensiert.

Das Bewertungsgrundstiick ist mit einem 1geschossigen Wohnhaus und einer Garage
bebaut.
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Unter Berucksichtigung der Lage, GroRe und allgemeinen wertrelevanten Eigenschaf-
ten wird daher ein angemessener mittlerer Bodenwert von 1.050,- EUR/m? fur die weite-
re Bewertung in Ansatz gebracht.

7.3 Bodenwert:

763 m? Grundstucksflache x 1.050,00 EUR/m? = 801.150,00 EUR

Bodenwertanteil bei 55/100 Miteigentumsanteilen = 440.632,50 EUR
Bodenwertanteil rd.: 440.600,00 EUR
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8.0 Ermittlung des Ertragswertes:

Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung mit Garage
innerhalb einer Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 2 Wohneinheiten und einer
Garage.

Nach Angabe — hier zur Gutachtererstellung vom 29.01.2021 — betragt die derzeitige
Monatsmiete fur die ETW/TE Nr. 1 = 1.200,- EUR zzgl. Nebenkosten. Das Mietverhalt-
nis besteht seit 2015.

In der folgenden Ertragswertberechnung werden Mietwerte in Ansatz gebracht, die ent-
sprechend der Lage, Grof’e und Ausstattung der Raume unter Berucksichtigung des
Dusseldorfer Mietspiegels als orts- und marktublich erzielbar (§ 27 ImmoWertV) anzu-
sehen sind.

Die marktublichen Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV) werden als Pauschalwert
berechnet.

Entsprechend dem Grundsticksmarktbericht vom 01.01.2025 ist fur Eigentumswoh-
nungen Baujahr bis 1947 (mit Restnutzungsdauer 25 - 45 Jahre) ein durchschnittlicher
Liegenschaftszinssatz von 2,00 %, Baujahr 1948 bis 1974 ein durchschnittlicher Lie-
genschaftszinssatz von 2,10 %, Baujahr 1975 bis 2004 ein durchschnittlicher Liegen-
schaftszinssatz von 2,70 %, Baujahr ab 2005 (ohne Neubau) ein durchschnittlicher Lie-
genschaftszinssatz von 2,20 % und Neubau (3 Jahre) ein durchschnittlicher Liegen-
schaftszinssatz von 2,40 % verdffentlicht worden.

Unter Berucksichtigung der Lage, Konzeption und Vermietungsstatus wird ein ange-
messener Liegenschaftszinssatz von 2,30 % berechnet.

Die Alterswertminderung bzw. Restnutzungsdauer wird entsprechend den Uberlegun-
gen zu 4.1 Planungskonzeptionin Ansatz gebracht.
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Unter besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale (§ 8 ImmoWertV) sind, so-
weit nicht bereits im Wertermittlungsverfahren direkt berucksichtigt, beispielsweise zu
verstehen:

- wirtschaftliche Uberalterung,

- ein Uberdurchschnittlicher Erhaltungszustand,

- Baumangel und Bauschaden — pauschaler Kostenansatz (-25.000,- EUR),

- anteilige Kostenpauschale zur Anderung der Teilungserklarung und baurechtli-
chen Nachtragsgenehmigung (-2.500,- EUR),

- Wert der Sondernutzungsrechte — siehe Seite 25 (10.000,- EUR),

- von den marktublich erzielbaren Ertragen erheblich abweichende Ertrage.
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8.1 Berechnung:

ETW/TE Nr. 1
rd. 106 m®>  Wohnflache x 9.50 EUR/M?=
rd. 75 m?  Nebenfliche x 6,00 EUR/M?=

1 Kfz-Stellplatz (Garage) x 65,00 EUR =

geschatzter Jahresrohertrag

1. 19 % Bewirtschaftungskosten unter Berlcksichtigung der
Eigenschaften des Bewertungsobjektes und den aktuellen
Bewirtschaftungskosten nach WertR

Jahresreinertrag

/. Bodenertragsanteil: 2,30% von 440.600,00 EUR

Liegenschaftszinssatz: 2,30 %
mittlere Restnutzungsdauer: 31 Jahre
Barwertfaktor: 21,99

21,99 x 4.660,04 EUR =

Ertragswert rd.:
+ Bodenwertanteil:

unbelasteter vorlaufiger Ertragswert:

Marktanpassung: im vorliegenden Bewertungsfall durch Wahl
des Liegenschaftszinssatz berucksichtigt.

besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale

unbelasteter Ertragswert:

Dusseldorf, Im Heidewinkel 29, ETW/TE Nr. 1

13.10.2025

1.007,00 EUR

450,00 EUR
65,00 EUR

1.522,00 EUR

18.264,00 EUR

-3.470,16 EUR

14.793,84 EUR

-10.133,80 EUR

4.660,04 EUR

102.474,28 EUR
102.500,00 EUR
440.600,00 EUR

543.100,00 EUR

-17.500,00 EUR

525.600,00 EUR
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9.0 Wert des Sondernutzungsrechtes:

Ausweislich der Teilungserklarung ist zugunsten der ETW/TE Nr. 1 ein Sondernut-
zungsrecht an dem Gartenteil im Lageplan mit Nr. 1 bezeichnet vereinbart.

Bewertung:

Der Wert des Sondernutzungsrechtes wird aus dem Ertragswert abgeleitet.

Nutzungswert fur Gartennutzung inkl. Terrassenflache pauschal:
40,00 EUR x 12 = 480,00 EUR

. Bewirtschaftungskosten sowie Pflege- und
Instandhaltungskosten 15 % 72,00 EUR
408,00 EUR

Vervielfaltiger wie vor = 21,99.

21,99 x 408,00 EUR = 8.971,92 EUR
Wert des Sondernutzungsrechtes: 10.000,00 EUR
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10.0 Ableitung zum Verkehrswert:

Fir die Verkehrswertermittlung wird das Vergleichswertverfahren herangezogen, da bei
Wohnungseigentumseinheiten entsprechend der hier zu bewertenden Konzeption sowie
der Ublichen Bewertungspraxis (Gepflogenheiten des 6rtlichen Immobilienmarktes) der
Verkehrswert aus Vergleichspreisen abgeleitet wird.

Wie bereits vorerwahnt konnten die Garage, der angrenzende Abstellraum sowie der
Kellerraum Nr. 3 im Inneren nicht besichtigt werden. Daher kann in diesem Gutachten
auch nicht eindeutig bestatigt werden, dass die getroffenen Annahmen wertmafig zu-
treffen. FUr die nicht besichtigten Bereiche wird ein mangelfreier baujahrsbedingter Zu-
stand unterstellt.

Weiterhin sind die Beeinflussungen des ortlichen Grundsticksmarktes zu berucksichti-
gen. Hierzu ist festzustellen, dass die freie marktmaRige Verwertung gegeben ist. Be-
sondere positive wie auch negative Beeintrachtigungen konnten nicht festgestellt wer-
den.

Unter Berucksichtigung der vorgenannten Berechnungen und Feststellungen sowie den

Kriterien des gewohnlichen Geschaftsverkehrs schatze ich daher den unbelasteten
Verkehrswert des nachfolgenden Objektes in dem Grundsttck

40625 Dusseldorf, Im Heidewinkel 29
zum Stichtag 19.09.2025 wie folgt:

ETWITE Nr. 1, Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch von Gerresheim, Blatt 12782,
auf:

525.000,00 EUR
(in Worten: FunfhundertfUnfundzwanzigtausend Euro)

Im vorgenannten Verkehrswert ist der Barwert des Sondernutzungsrechtes berucksich-
tig.
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Wertigkeiten, die sich aus besonderen Interessenlagen sowie Liebhaber- und Gefallig-
keitseinwirkungen ableiten lassen, sind in dieser Bewertung nicht berucksichtigt. Wert-
investitionen Dritter sind ebenfalls nicht berucksichtigt.

Hiermit bescheinige ich, vorstehendes Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen
aufgestellt zu haben.

Dusseldorf, 13.10.2025

Das vorliegende Gutachten ist ausschlieBlich fir den angegebenen Zweck zu verwenden. Jede ander-
weitige Verwendung, Vervielfaltigung oder Verdéffentlichung aulerhalb des Zwangsversteigerungsverfah-
rens (§ 45 UrhG-Urheberrechtsgesetz) bedarf der schriftichen Genehmigung (§ 11 UrhG) durch den Ver-
fasser.



40625 Dusseldorf,
Im Heidewinkel 29
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Anlage 1 40625 Disseldorf, Im Heidewinkel 29 23.09.2025

Berechnung der Wohn-/ Nebenflache nach vorliegenden Bauzeichnungen WoFIV

Raum Breite Tiefe Flache

in [m] in [m] in [m2]
ETW. Nr. 1,
Erdgeschoss des Hauses Im Heidewinkel 29
EG
Zimmer 4,60 3,76 17,30
Zimmer 4,60 6,40 29,44

+4,38 4,00 17,52

-0,24 0,50 -0,12 46,84
Zimmer 4,16 3,76 15,64
Kiche 2,62 2,80 7,34
Garderobe 1,57 1,15 1,81
Diele 2,60 3,62 9,41

+0,50 1,10 0,55

+2,80 1,18 3,30

-0,50 1,18 -0,59 12,67
wC 1,00 1,15 1,15
Bad 2,60 2,60 6,76

109,51 106,22 (/.3 %)

Abstellraum 1,50 3,76 5,64 547 (/1.3 %)
(aulRerhalb)
KG
Keller 1 4,60 3,76 17,30
(Hobby/Gast/Arbeiten)
Keller 2 4,99 6,40 31,94
(Hobby/Gast/Arbeiten) -1,75 1,15 -2,01 29,93
Keller 3 4,02 3,76 15,12
(Hobby/Gast/Arbeiten)
(+WC)
Keller 4 2,62 3,88 10,17

72,52 70,34 (/.3 %)
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ENERGIEAUSWEIS w oo

gemag den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)-

Giltig bis: 27.04.2024 1
Gebludetyp freistehendes Zwsifamilienhaus

Adresse im Heidewinkst 29, 40625 Dosseldorf

Gebliudetel Haupthaus

Baujahr Gebdiude 1957

Baujahr Anlapentechnik ? | 2013

Arzahi Wohnungen . !.2

Gobéiudenutziiche (A) 378,8 m?

Emeuerbare Energien | Nein

Lifung | Natorfiche Liftung
Aniass der Ausstellung | O Neubau O Modernisierung O Sonstiges (freiwillig)
des Energisausweises X( Vermietung / Verkauf {(Anderung ! Etweitening)

‘Hinweise zu den Angaben tiber die energetische Qualitit des Gebsiudes

Die energetische Qualitit eines Gebaiudes kann durch die Berechnung des Energlebedarfes unter standardisierten
Randbedingungen .oder durch die Auswertung des Energleverbrauchs ermittelt werden. Als Bezugsfiiche dient die
energetische Gebsudenutzfiiche nach der EnEV, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnfichenangaben
unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Oberschiigige Vergleiche ermoglichen (Eriéuterungen -
siehe Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energlebedarfs erstelit. Die Ergebnisse
sind auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

O Der Energisauswels wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelt. Die Ergeb-
nisse sind auf Seite 3 dargestelit.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigenttmer B Ausstaller
0 Dem Energiesuswels sind zusétzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebdude oder den oben bezeichneten Gebudetsil. Der Energieauswels ist lediglich dafir -gedacht,
einen Uiberschiégigen Vergleich von Gebauden zu erméglichen. ’

Aussteller: '!
Lutz Drewanz
Schwarzbachstr. 32 »
40825 Dusseldorf 28.04.2014
Datum U‘m@fd"ﬂﬂ des Ausstellers

" Mehrfachangaben méglich
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E N E RGI EAUSWE lS fﬁr;!;ohngebiude

gemaR den §§ 16 fi. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Sratotigat NG b D

Adresse, Gebl¥udetell
Berechneter Energiehedarf des Gebiudes im Holdewinkel 29, 40825 Dilsseldor! 2

b E

Energiebedarf
CO Emissionen ¥ 40,2 kg/m?a)

e,

Endenergiebedarf dieses Gebiudes
160,8 kWhi(m*a)

$

Anforderunaen cemif EnEYV

Brimérenenisbedarf

stWert 1808 KWh(m?a) Anforderungowert 89,0 KWW(mte) JE( Verfahren nach DIN'V 4108-6 und DIN'V 470110
; hdudehiile W O Vesfahren nach DIN V 18599

070 W(m?K) O Versinfachungen nach § 9 Abs. 2 EnEV

iGenirie o+

O eingehalten
Endenergiebedarf
Janpicher Endenerglebedarf in KWh/(m?a) fr
; ' __ Heizung Warmwasser Hilfsgergile ¢ i)

Erdgasil | a3 247 i o 1582
Strom-Mix I 26 28

EEERE I b RS S oy 2 PR oA
ErsatzmaBnahmen ¥ Vergleichswerte Endenergiebedarf
Anfoderungen nach § 7 \r. 2 EEWameG Pt~y I,
02 Dle um 15% verscharfien Anforderungswerte sind Ey o < e
Anforderungen nach § 7 Nr. 24. V. m. § 8 EEWimeG & 3‘ &
Die Anforderungswerte der EnEV sind um % verscharfi f , gé\ f«g
Primarenergiebedart & & F é"& f
Verscharfier Anforderungswert W2 a) ¥ @ é*é.g % &f?

B I HSSIONSWalTNeVE 217 [

Verschirfter Anfordenungswert Wiim? K) ég;’ 5

Erféiuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung [asst fir die Berechnung des Energiebedarfs zwel allernative Berachnungsverfahren zu, die im Einzelfall zu
unferschiedlichen Ergebnissen fihren kdnnen. Insbesondere wegen slandardisierter Randbedingungen erfauben die angegebanen Werte
keine Rickschilsse euf den fatstichlichen Energieverbrauch. Die ausgewlesenen Bedarfswerte sind spezifische Wefte nach der EnEV pro
Quadratmeter Gebsudenutzfitiche (A,). ' ’

Y treiwillige Angabe ' bei Neubau sowie bel Modemisierung im Falle des §16 Abs. 1 Satz 2 EnEV
2 nur bei Neubau im Falle der Anweridung von § 7 Nr. 2 Emeuerbare-Energien-Warmegesstz 4 ggt. einschiieBiich Kihiung
® EFH: Einfamilienhduser, MFH: Mehrfamilionh&user

Softwars, £ Pr 142




E N E RG I EAUSWE'S fiir Wohngebiude

gemaR den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Ay M,

Erfasster Energleverbrauch des Gebiudes Im Haldewinkel 26, 40625 Ditsseidort

Taich,

énergieverbraucké |

0O B 100 1% 200 20 0 3% 400

Energieverbrauch fOr Warmwasser: O enthaiten D nicht enthalten

03 Das Geb&ude wird auch gekohit; der typische Energieverbrauch fir Kohiung betragt bei zeitgemifien Gersten
etwa 6 KWh je m? Gebaudenutzfifche und Jahr und ist im Energieverbrauchskennwert nicht enthalten.

F A ST SRR

Vemmuchsé}faéédhg . Helzung und Warmwasser

Enoargietrager Zeitraum Energie- Anteil Kiima- Energieverbrauchskennwert in kWh/(m%a)
verbrauch | Wam- faktor {2eitiich bereinigt, kiimabereinigt)
kwh} wagser
von bis [kWhj} Heizung Warmwasser Kennwert
Durchschniit

Vergleichswerte Endenergiebedarf

- 4._ Die modsiihafl emmitielien Vergleichswerle beziehen sich
: aufGebaude,lndesmWenmmrHeizw\gmd

Warmwasser durch Heizkesse! Im  Gebaude bereit-
gestelit wird,

Soll ein Energieverbrauchskennwert verglichen  werden,
der keinen Warmwasseranteil enthih, ist zu beachten,
dass suf die Warmwasserbereitung je nach Gebaude-
grofe 20 - 40 KWIW(m?a) entfalien konnen.

Soll ein Energleverbrauchskennwert eines mit Fem- oder
Nehwiinme beheizten Gebiudas verglichen werden, lst
Zu beachien, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
& ) geringerer  Energievertvauch  als  bei  verglelchbaren
Gebauden mit Kessethelzung zu erwarten lst.

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Emmiliung von Energieverbrauchskenmwerten jst durch die. Energieeinsparverordnung vorgegeben, Die Werte sind spezifi-
sche Werte pro Quadralmeter Gebaudenutzflache (A,) nach der Energieeinsparverordnung. Der tatsichliche Verbrauch elner Wohnung oder
mmmwmnmesonamwegmmwmmwnmmmammnmmmmm

Enemieverbrauchskennwert ab.

W EFH-Einfamilienhauser, MFH-Mehréamilienhauser




ENERGIEAUSWEIS . womgebiue

gema den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

- ) &

Erffiuterungen 4
AR TR gk e LW, 4 Sa g RSt S A i PICHF SRS

Der Energicbedarf wird in diesem Energleausweis durch den Jahres-Primérenergiebedarf und den Endenergie-
bedarf dargesteilt. Diese Angaben werden rechnerisch emmittsit Die angegebenen Werte werden auf der Grundiage
der Bauunteriagen bzw. gebsudebezogener Daten und unter - Anhahme von standardisierten Randbedingungen
(z.B. standardisierte Kiimadaten, definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere Warme-
gewinne usw.) berschnet. So iasst sich die energetische Qualitst des Gebsudes unabhéingly vom Nutzerverhalten
und der Wetterlage beurtellen. Insbesondere .wegen standardisierter Rendbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rickschilisse auf den tatsachilichen Energieverbrauch,

Pri -

Der- Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenerpieeffizionz eines Gebaudes ab. Er berlicksichligt neben der End-
energie auch die so genannte "Vorkette” {Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandiung) der jeweils eingesets-
ten Energietrger (z.B. Heizol, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine Werte signalisieren - einen geringen
Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz und eine die Ressourcen und die Umwell - schonende Ensrgienutzung.
Zuséitzlich kénnen die mit dem Energlebedarf verbundenen CO,Emissionen des Geb#udes freiwillig angegeben

werden.

: & a0 37 RN POILE
Angegeben Ist der spe e, auf die wimeotbertragende Umfassungsfiiche bezogene Transmissionswirme-
verlust (Formelzeichen in der EnEV: HYy). Er ist ein Maf fir die durchschnittliche energetische Qualitt aller wirme-
Obertragenden Umfassungsfidchen (AuBenwiinde, Decken, Fenster etc.) eines Gebiiudes. Kleine Werte signali-
sleren einen guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stell die EnEV Anforderungen an den sommeriichen
Warmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebéudes.

Endenergiebedarf = Seite 2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jahriich benstigte Energiemenge fur Heizung,
LOflung und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardkiima- und Standardnutzungsbedingungen errechnet
und ist ein MaR fur die Energieeffizienz eines Gebiudes und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die
Energiemenge, die dem Geb#ude bei standardisierien Bedingungen unter Berlicksichtigung der Energieveriuste
zugefiihit werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und die notwendige
Laftung sichergestelit werden kbnnen. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und damit eine hohe
Energieeffizienz.

Die Vergleichswerte fur den Energlebedad sind modellhat ermiticite Werte und sofien Anhaltspunkte fiir grobe Ver-
gleiche der Werte dieses Geba#udes mit den Vergleichswerien ermbglichen. Es sind ungefdhre Bereiche ange-
geben, in denen die Werte for die einzeinen Vergleichskategorien liegen. im Einzelfali kénnen diese Werte auch
auflerhaib der angegebenen Bereiche lisgen,

nergl ) -

Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird for das Gebsiude auf der Basis der Abrechnung von Heiz- und
gpf. Warmwasserkosten nach der Helzkostenverordnung undloder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamien Geb#udes und nicht der einzeinen Wohn- oder
Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Uber Kiimafaktoren wird der erfasste Energleverbrauch fur die Heizung hinsichtlich
der ‘konkreten Ortichen Wetterdaten auf einen deutschlandwelten Mittelwert umgerechnet. So flihren beisplelsweise
hohe Verbréuche in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schiechteren Beurteilung des Geb3udes. Der
Energieverbrauchskennwert gibt Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebdudes und seiner Heizungsaniage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rockschluss auf den konftip zu erwartenden Verbrauch
Ist jedoch nicht moglich; insbesondere konnen die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil
sie von deren Lage im Geb&ude, von der jewelligen Nutzung und vom individuelien Verhalten abhéngen.

Gemischt gomazie Gebiiude

For Energieauswelse bei gemischt genutzten Gebduden enthait die Energiceinsparverordnung besondere Vorga-
ben. Danach sind - je nach Faligestaitung - entweder ein gemeinsamer Energicausweis fir afle Nutzungen oder
zwei getrennte Energieausweise fir Wohnungen und die abrigen Nutzungen auszustellen; dies ist auf Seite 1 der
Ausweise erkennbar (ggf. Angabe "Gebaudeteil").,

Sotware, E ' 742




Modernisierungsempfehlungen zum Energiecausweis

gemaB § 20 Energieeinsparverordnung (EnEV)

f\‘wm\“ RS RICETTY T, TR ITE LA . o
? Gebiude
N “Im Heidewinkel 29 Haupﬂuamg I
Adresse o8 mil
% 40625 m freistehondes Zweifamilienhaus.
A T R T T SR S £ REIEE T A R B AT TR Ry,

B

Empfe’hlungen zur kdstengﬁnsﬁgen Modemisierung

Mannahmen zur ur kostenganstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X maglich O nicht méglich
Nr. »  Baus pd_er Aniagenteile MaBinahmenbeschreibung.
Y1 | wande AuBenddmmung um'14 cm, WLS 035
2 | Fenster Wirmeschutzverglasung
] weatere Empfehlungen auf gesondertem Blatt
Hinweis: Modemnsierungsempfehlungen mr das Gebéude dienen lediglich der Information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersa'z far elne Enargieberatung
R o B LS s = A N o
o S

Beispielhafter Variantenvergleich (Angaben freiwillig)

ist-Zustand f ~_ Modernisierungsvariante 1 Modernisierungsvariante 2 |
Modemisierung . : 1 12 ' B
gemél Nummem _ ° |
Primérenergichedarf o o
KWhi(m?a)]. 180,8 B 113,3 100,8
Einsparung gegentiber i}
_ist2ustand [%] - J373% 2%
Endenerglebadarf

160, 100,3 )
[KWhim?a)] 60,8 00 89,1
‘Einsparung gegentber ><// |
Jst-Zustand [%) —___ [378% 46 % .
CO,-Emissionen 1
(kg (va)] 02 25,2 225
Einsparung gegentber . o
it Zustand (% 37.3% i “1% i
Ausstetier; 4
Lutz Drewanz
Schwarzbachstr. 32
40625 Dosseldorf 28042014
Datum

T42

umuﬁ‘m des Aiissteliers



	Im_Heidewinkel_29_ETWTENr1_Int
	Geschäfts-Nr. 84 K 11/25
	Hinweis: Das vorliegende Gutachten ist ausschließlich für den angegebenen Zweck zu verwenden. Jede anderweitige Verwendung, Vervielfältigung oder Veröffentlichung außerhalb des Zwangsversteigerungsverfahrens (§ 45 UrhG-Urheberrechtsgesetz) bedarf der ...
	1.0 UAllgemeine AngabenU:
	Der unterzeichnende Sachverständige wurde vom Amtsgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 24. Juni 2025 als Sachverständiger bestellt mit dem Auftrage, sich gutachtlich zur Frage der Bewertung des Wohnungs- und Teileigentums Nr. 1 zu äußern.
	Das Gutachten wird in 4facher Ausfertigung und als E-Akte erstellt und umfasst 27 Seiten sowie 14 Seiten Anlagen inkl. 8 Fotos.
	2.0 UGrundbuchangabenU:
	Eigentümer: Aus datenschutzrechtlichen Gründen ausgeblendet – zu je 1/2 Anteil.
	Entsprechend Weisung des Amtsgerichtes Düsseldorf wird für das Bewertungsobjekt ein unbelasteter Verkehrswert ermittelt. Vorgenannte Rechte in Abt. II werden als wertneutral angesehen und bleiben in der weiteren Bewertung unberücksichtigt.
	4.0 UObjektbeschreibungU:
	4.1 UPlanungskonzeptionU:
	Im Stadtteil Düsseldorf-Gerresheim gelegenes voll unterkellertes 1geschossiges Wohnhaus als Wohnungseigentumsanlage mit insgesamt 2 Wohneinheiten und einer Garage.
	Das Wohnungseigentum ist durch Teilung gemäß WEG im Jahr 1998 begründet worden.
	Baujahr: Gebrauchsabnahme 25.10.1957, Umnutzung des Speichers in „Neben- und Gästezimmer“ bzw. durch Nachtrag in „Bad, Abstellraum und Arbeiten“ - Gebrauchsabnahme 15.12.2000, nachträgliche Genehmigung der „Nutzung von  3 Räumen im Untergeschoss als N...
	Aufgrund des Baualters (68 Jahre), unter Berücksichtigung des baulichen Zustandes und einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren wird in der weiteren Bewertung eine Restnutzungsdauer von 31 Jahren ermittelt.
	4.2 UBaubeschreibungU: (in Kurzform - es werden nur die dominierenden Ausstattungs- und Ausführungsmerkmale aufgeführt)
	UAußenanlagenU: Zuwegung Unterbau mit Betonsteinplatten und -pflaster. Einfriedigung. Rasen sowie geringfügige Bepflanzung. Vereinzelt Großbäume.
	Entsprechend § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der s...
	In der Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) sowie der einschlägigen Bewertungsliteratur werden verschiedene Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes (Marktwertes) aufgeführt.
	Entsprechend ImmoWertV § 6 sind für die Wertermittlung das Vergleichs-, das Sach- und das Ertragswertverfahren oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen. Die drei Wertermittlungsverfahren sind grundsätzlich gleichrangig.
	Das Vergleichswertverfahren §§ 24-26 ImmoWertV basiert auf der Überlegung, den Verkehrswert einer Immobilie aus einer ausreichenden Zahl von Vergleichspreisen zu ermitteln.
	Das Ertragswertverfahren ist in den § 27-34 ImmoWertV geregelt. Es eignet sich für die Verkehrswertermittlung von Immobilien, die üblicherweise zur Ertragserzielung dienen, hier insbesondere Mietwohnhäuser, Geschäfts- und Gewerbegrundstücke.
	Ausgangspunkt sind die marktüblich erzielbaren Erträge (z.B. Mieten und Pachten). Hiervon sind die üblichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Verwaltungskosten, Mietausfallwagnis, Instandhaltungskosten) abzuziehen. Der so ermittelte Jahresreinertrag des Gr...
	Der verbleibende Ertragswertanteil der baulichen Anlagen wird unter Berücksichtigung ihrer Restnutzungsdauer kapitalisiert.
	Der Ertragswert ergibt sich aus der Summe der kapitalisierten Erträge sowie des Bodenwertes.
	Das Sachwertverfahren ist in den §§ 35-39 ImmoWertV geregelt und wird für Immobilien angewandt, bei denen die Eigennutzung im Vordergrund steht; die Renditeüberlegungen also eine untergeordnete Rolle spielen.
	Es werden die Herstellungskosten der baulichen Anlagen und der sonstigen Anlagen ermittelt und mit dem Bodenwert zum Sachwert zusammengefasst.
	Die Herstellungskosten der baulichen Anlagen und der sonstigen Anlagen werden mittels Normalherstellungskosten ermittelt. Im nächsten Schritt ist die Alterswertminderung zu berücksichtigen. Die Alterswertminderung berechnet sich nach dem Verhältnis de...
	Bei der Wahl des Wertermittlungsverfahrens sind nach § 6 ImmoWertV die Art des Bewertungsobjektes, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstände des Einzelfalles, insbesondere der zur Verfügung stehenden D...
	Bezogen auf die Art des Bewertungsobjektes und der bestehenden Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr lässt sich eine generelle, nicht abschließende Unterteilung zur Wahl des Wertermittlungsverfahrens aufstellen:
	Vergleichswertverfahren: Bodenwertanteile,
	unbebaute Grundstücke,
	Eigentumswohnungen,
	Ertragswertverfahren: Mietwohnhäuser,
	gemischt genutzte Grundstücke,
	gewerblich-industriell genutzte Grundstücke,
	Sachwertverfahren: Ein- und Zweifamilienhäuser
	Grundlage für die Verfahrenswahl ist nach den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs die objektive Nutzbarkeit des Grundstückes/Bewertungsobjektes. Auf subjektive Nutzungsabsichten kommt es nicht an. Weiterhin sind zur Verfügung stehende D...
	Bei dem vorliegenden Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Eigentumswohnung mit Garage.
	Entsprechend der oben genannten Unterteilung, den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs, der sonstigen Umstände und der zur Verfügung stehenden Daten wird für das Bewertungsobjekt das Vergleichswert- und das Ertragswertverfahren durchgefü...
	Für die Verkehrswertermittlung wird das Vergleichswertverfahren herangezogen, da bei Wohnungseigentumseinheiten entsprechend der hier zu bewertenden Konzeption sowie der üblichen Bewertungspraxis (Gepflogenheiten des örtlichen Immobilienmarktes) der V...
	40625 Düsseldorf, Im Heidewinkel 29
	525.000,00 EUR
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